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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
1. Einkünftezurechnung bei "doppelter Treuhand" 

Urteil vom 04.05.2022, Az: I R 19/18  

2. Umsatzsteuerliche Organschaft bei GmbH & Co. KG 
Urteil vom 01.02.2022, Az: V R 23/21  

3. Entscheidungen der Arzneimittelbehörden 
Urteil vom 17.05.2022, Az: VII R 4/19  

4. AfA-Berechtigung nach entgeltlichem Erwerb eines Anteils an vermögensver-
waltender Personengesellschaft 
Urteil vom 03.05.2022, Az: IX R 22/19  

 
 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
 
1. Einkünftezurechnung bei "doppelter Treuhand" 

Urteil vom 04.05.2022, Az: I R 19/18 
Bei der sog. doppelten Treuhand kann (auch) nach Eintritt des Sicherungsfalles ein 
steuerrechtlich anzuerkennendes Treuhandverhältnis i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 
AO vorliegen. 
 

   

  
2. Umsatzsteuerliche Organschaft bei GmbH & Co. KG 

Urteil vom 01.02.2022, Az: V R 23/21 
1. Für die wirtschaftliche Eingliederung i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG müssen die 
Unternehmensbereiche von Organträger und Organgesellschaft miteinander verfloch-
ten sein. Dabei kann die wirtschaftliche Eingliederung auch auf der Verflechtung zwi-
schen den Unternehmensbereichen zweier Organgesellschaften beruhen. Es müssen 
aber mehr als nur unerhebliche Beziehungen zwischen den Unternehmensbereichen 
bestehen. Hieran fehlt es bei der Vermietung von ohne weiteres austauschbaren Büro-
räumen. 
 
2. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG kann im Verhältnis zwischen zwei Schwestergesell-
schaften nicht bestimmt werden, welche Schwestergesellschaft Organträger und wel-
che Organgesellschaft ist, so dass ohne Einbeziehung des gemeinsamen Gesellschaf-
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ters keine Organschaft zwischen den beiden Schwestergesellschaften besteht (Festhal-
ten an BFH-Urteil vom 01.12.2010 – XI R 43/08 , BFHE 232, 550, BStBl II 2011, 
600). 
 

  

  
3. Entscheidungen der Arzneimittelbehörden 

Urteil vom 17.05.2022, Az: VII R 4/19 
1. Hat die nach dem AMG fachlich zuständige Behörde entschieden, dass es sich bei 
den in einer Postsendung enthaltenen Produkten um Arzneimittel handelt, die gemäß § 
73 AMG einem Verbringungsverbot unterliegen, so ist das HZA an diese Entschei-
dung gebunden. 
 
2. Ob die Entscheidung der zuständigen Arzneimittelbehörde rechtmäßig ist, kann we-
gen der Feststellungswirkung der fachbehördlichen Entscheidung im finanzgerichtli-
chen Verfahren nicht überprüft werden. Rechtsschutz ist insoweit im verwaltungsge-
richtlichen Verfahren zu suchen. 
 

  

  
4. AfA-Berechtigung nach entgeltlichem Erwerb eines Anteils an vermögensverwal-

tender Personengesellschaft 
Urteil vom 03.05.2022, Az: IX R 22/19 
1. Ist nach dem entgeltlichen Erwerb eines Anteils an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft streitig, in welcher Höhe dem Erwerber auf die (anteilig miter-
worbenen) abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens AfA zusteht und 
in welchem Umfang der auf der Gesellschaftsebene ermittelte und ihm zugerechnete 
Ergebnisanteil deshalb korrigiert werden muss, ist der Erwerber zum Klageverfahren 
der Gesellschaft gegen den Feststellungsbescheid notwendig beizuladen. 
 
2. Hat der Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft seinen 
Anteil entgeltlich erworben, kann er AfA auf die anteilig miterworbenen abnutzbaren 
Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens nur nach Maßgabe seiner Anschaffungs-
kosten und der Restnutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des 
Anteilserwerbs beanspruchen. 
 
3. Bei der Ermittlung der AfA-Berechtigung des Erwerbers nach entgeltlichem An-
teilserwerb erhöhen die dem Anteil entsprechenden Gesellschaftsschulden die An-
schaffungskosten des Erwerbers, soweit sie den anteilig miterworbenen abnutzbaren 
Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens direkt zugeordnet werden können. 
 
4. Die Anschaffungskosten des Anteilserwerbers sind, soweit sie den Buchwert der er-
worbenen Beteiligung übersteigen, den anteilig miterworbenen Wirtschaftsgütern des 
Gesamthandsvermögens nach dem Verhältnis der in ihnen ruhenden stillen Reserven 
einzeln zuzuordnen. 
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5. Beim anteiligen Miterwerb von bebauten Grundstücken des Gesamthandsvermö-
gens ist —soweit es um die AfA des Anteilserwerbers geht— eine erneute Aufteilung 
der anteiligen Anschaffungskosten auf Grund und Boden einerseits und Gebäude an-
dererseits erforderlich. 
  

 

 


